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INFORMATIONEN

Die Videos können gegen eine 
Schutzgebühr bestellt werden:

info@frauennotruf-bielefeld.de

Neue Initiative zum Schutz vor sexueller 
Gewalt
Als Opfer sexuellen Missbrauchs wurden 
bisher meist nur Kinder im Alter von bis 
zu zwölf Jahren in den Blick genommen. 
Tatsache ist aber, dass etwa ein Drittel der 
Betroffenen älter als zwölf Jahre ist. Mit 
dem Modellprojekt „Sichere Orte schaf-
fen. Schutz vor sexualisierter Gewalt in 
der Jugendarbeit“ entwickelt der Verein 
„Zartbitter“ nun Präventionsmaterialien 
und institutionelle Schutzkonzepte. „Si-
chere Orte schaffen“ begleitet Jugend-
werkstätten und Jugendzentren bei der 
Entwicklung von Konzepten und entwi-
ckelt unter Beteiligung von Jugendlichen 
konkrete Arbeitshilfen zur Umsetzung. 
Weitere Informationen, Videos und Ma-
terialien sind zu finden unter:

www.sichere-orte-schaffen.de

Schutzkonzept bei Gewalt in Gemein-
schaftsunterkünften

Der Paritätische Gesamtverband hat 
„Empfehlungen an ein Gewaltschutz-
konzept zum Schutz von Frauen und 
Kindern vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften“ 
erarbeitet, um auf die besonderen Situ-
ationen und Bedarfe von Frauen und 
Kindern, die aus ihrer Heimat fliehen 
mussten, aufmerksam zu machen und auf 
bestehende Schutzlücken hinzuweisen. 

Aufgrund der steigenden Anzahl der 
Menschen, die Schutz und Zuflucht in 
Deutschland suchen, fehlt es in vielen 
Städten und Kommunen an ausreichen-
dem Wohnraum, in dem die Menschen 
untergebracht werden können. In der 
Folge müssen Not- oder Gemein-
schaftsunterkünfte errichtet werden, die 
den Menschen zwar das sprichwörtliche 
Dach über dem Kopf gewähren, aber 
deren unterschiedliche Bedarfe nicht 
berücksichtigen können. So zum Bei-
spiel die Bedürfnisse von alleinstehen-
den Frauen und ihren Kindern. Dabei 
sind sie besonders schutzbedürftig. 

Die wenigsten Einrichtungen ver-
fügen über separate Wohneinheiten für 
Frauen - Rückzugsmöglichkeiten oder 
Schutzräume gibt es in der Regel nicht. 
Wenn es zu gewalttätigen oder sexuel-
len Übergriffen kommt, sind es zumeist 
die Frauen, die die Einrichtung verlassen 
und Schutz im Frauenhaus oder ande-
ren Einrichtungen finden müssen. Ob-
wohl Deutschland aufgrund nationaler 
und internationaler Vorschriften dazu 
verpflichtet ist, Frauen und Kinder vor 
Gewalt zu schützen, verfügen die we-
nigsten Flüchtlingsunterkünfte über ein 
Gewaltschutzkonzept. 

Um den Schutz von Frauen und 
ihren Kindern vor geschlechterspezi-
fischer Gewalt in Gemeinschaftsunter-
künften in ausreichender Form gewähr-
leisten zu können, müssen jedoch nicht 
nur ihre spezifischen Bedarfe erkannt 
und Schutzmöglichkeiten konkret um-
gesetzt werden, sondern auch die Ein-
richtungen und Träger für die Lage und 
Situation dieser Frauen sensibilisiert 
werden. Ziel der Empfehlungen für ein 
Gewaltschutzkonzept in Gemeinschafts-
unterkünften ist die Sicherstellung von 
Schutz und Hilfe für Frauen und ihre 

Kinder vor körper-
licher und sexuali-
sierter Gewalt sowie 
sexuellen Belästi-
gungen und Über-
griffen. Frauen und 
Kinder haben einen 
Anspruch darauf, 
vor Angriffen auf 

ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Persön-
lichkeit und ihre Menschenwürde aus-
reichend geschützt zu werden.

Die Empfehlungen des Paritätischen 
finden auf der Homepage des Paritäti-
schen Gesamtverbandes unter: www.
paritaet-mv.de und im Infopool unter: 

www.fhf-rostock.de

Negativ-Preis für besonders frauenfeind-
liche Werbung 
Der „Zornige Kaktus“ geht in die zwei-
te Runde! TERRE DES FEMMES ver-
leiht 2015 erneut den Negativ-Preis für 
besonders frauenfeindliche Werbung.

 Für die Verleihung des „Zornigen 
Kaktus“ qualifizieren sich die Werbe-
treibenden durch folgende Kriterien:
• Mädchen und Frauen werden ab-

wertend dargestellt
• Mädchen und Frauen werden als 

(allzeit verfügbare) Sex-Objekte in-
szeniert

• zwischen Produkt und Model be-
steht kein nachvollziehbarer Zusam-
menhang

• in der Werbung wird Gewalt gegen 
Frauen oder Mädchen verherrlicht 
oder heruntergespielt

Die Jury nimmt Ihre Einreichungen 
vom 13. Juli bis zum 21. August entge-
gen und wählt aus den eingereichten 
Vorschlägen drei Favoriten aus, die ab 
dem 8. September auf der Website www.
frauenrechte.de zur Abstimmung stehen.
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